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*1) Als Grundlage für die kommunalen Erschliessungsreglemente sind die 
Netzelemente (Strassen, Leitungen etc.) entsprechend ihrer Funktion in 
Grund-, Grob- und Feinerschliessung einzuteilen sowie die Eigentumsver- 
hältnisse darzulegen. Diese Unterscheidung ist insbesondere für die tech- 
nischen Anforderungen wie auch hinsichtlich Zuständigkeit, Verantwortlichkeit 
und Kostenfolge von Bedeutung. Die Erschliessungspflicht der Öffentlichkeit und somit die Abgrenzung zur Gebäu-
deerschliessung als Erschliessungspflicht des Grundeigentümers wird dadurch klar aufgezeigt. Achtung: Die Vertei-
lung der Erschliessungspflicht ist nicht gleichbedeutend mit der Verteilung der Erschliessungskosten => Regelung im 
Erschliessungsreglement. Bei der Definition der verschiedenen Erschliessungstypen ist u.a. auf Art. 4 WEG, VSS-
Normen sowie auf entsprechende Gerichtsentscheide abzustützen. Die Zuordnung der Netzelemente erfolgt in der 
Regel in den konzeptionellen Grundlagen der Bereiche Verkehr, Entwässerung, Wasserversorgung und Energie oder 
in einem kommunalen Richtplan. 

*2) Baureife: Es sind keine Hinderungsgründe für die Erteilung einer Baubewilligung mehr vorhanden. Kriterien zur 
Erlangung der Baureife: Zonenkonformität; Land gilt als erschlossen gemäss Übersicht des technischen Erschlies-
sungsstandes; weitere bau-, planungs- und umweltrechtliche Voraussetzungen sind erfüllt (Art. 45 RBG, Art. 22 
RPG) => Zusammenfassung in Übersicht Stand der Baureife. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Übersicht / Auswahl möglicher Planungsinstrumente der kommunalen Erschliessung 
 

Konzeptionelle und analytische Grundlagen 
 Verkehrskonzept 
 Genereller Entwässerungsplan (GEP) 
 Genereller Wasserversorgungsplan (GWP) 
 Energiekonzept 
 … 
 Überbauungsstand der Bauzonen (überbaut, Baulücke, nicht 

überbaut) => Nutzungsreserven (Art. 31 RPV) 
 Technischer Erschliessungsstand*1 (erschlossen, teilweise er-

schlossen, nicht erschlossen) unterschieden nach Fachbereiche: 
Öffentliche Strassen und Wege inkl. Langsamverkehr, öffentlicher 
Verkehr, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Energiever-
sorgung (Elektrizität, Gas, Fernwärme), evtl. Telekommunikation) 

 Stand der Baureife*2 (baureif, innert 5 Jahren baureif, längerfristig 
baureif) => Übersicht nach Art. 35 RBG, Art. 31 RPV 

Kommunale Richtpläne 
Richtplan mit Erschliessungs-
inhalten oder separater 
Erschliessungsrichtplan 

Nutzungsplanung 
Rahmen- oder 
Sondernutzungspläne 
Erschliessung 

Erschliessungsprogramm (Art. 36 RBG, Art. 19 RPG) 
Aktuelle Übersicht des Erschliessungsstandes der Bauzonen 
plus Zusammenzug aller künftig erforderlichen Erschliessungs-
massnahmen zur Erlangung der Baureife mit Angabe der Fristen 
und Gesamtkosten in Abstimmung auf die Finanzplanung und 
die erwünschte räumliche Ordnung der Gemeinde. 
1. Konzeptionelle und analytische Grundlagen aktualisieren 
2. Erarbeitung folgender Dokumente (Vorschlag): 
 Erschliessungsplan mit den einzelnen Gebieten 

(Übersicht auf Basis Zonenplan und obigen Grundlagendaten) 
 Übersichtstabelle mit allen Gebieten und Erschliessungs-

massnahmen, geordnet nach geplanter Umsetzung 
 Massnahmenblätter für jedes Gebiet (tabellarisch strukturiert) 

mit Aussagen pro Fachbereich zu Art der Erschliessungs-
massnahme (Neubau, Ausbau, Ersatz), Schätzung der Kos-
ten inkl. Verteiler, Frist der Erschliessung inkl. Etappierungen 

Erlass gemäss Verfahren des kommunalen Richtplanes. 
Nachführung periodisch sowie bei Änderungen der Ortsplanung, 
sofern Erschliessungsmassnahmen erforderlich sind. 
Teilerschliessungsprogramme sind denkbar, solange noch kein 
Erschliessungsprogramm über das ganze Baugebiet vorliegt. 
 

Erschliessungsreglement 
(Art. 37, 38 RBG, Art. 1 
VWEG) 
Regelung der Kostentragung 
der Erschliessungsaufwen-
dungen nach Fachbereiche. 
Erlass: => Gemeindeordnung 

Strassenreglement 
Abwasserreglement 
Wasserreglement 
… 
Regelung von Planung, Bau, 
Betrieb und Unterhalt sowie 
der Beziehung zwischen der 
Gemeinde als Trägerin der 
Anlagen und den Grundei-
gentümern und Benützern. 
Für Musterreglemente und 
technische Anforderungen an 
die Erschliessungsanlagen 
sei auf die Normen, Richtli-
nien und Empfehlungen der 
jeweiligen Fachverbände 
verwiesen. 
(VSS, VSA, SVFG, SIA, …) 

RBG: Raumentwicklungs- und Baugesetz (GS VII B/1/1) 
RPG / RPV: Raumplanungsgesetz (SR 700) / Raumplanungsverordnung (SR 700.1) 
WEG / VWEG: Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz (SR 843) / Verordnung zum WEG (SR 843.1) 


